
zu Anlage 5 (zu § 6 Abs. 4 Satz 2) 

*Waschen, Betten, Lagern, Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme, Unterstützung beim 
Verrichten der Notdurft, Be- und Entkleiden etc. 

Beiblatt zum Zeugnis über den Krankenpflegedienst  
für abgeleistete Zeiten in Rehabilitationseinrichtungen 

 

Der Krankenpflegedienst ist vor Beginn des Studiums (frühestens nach Aushändigung des 
Hochschulzugangsberechtigungszeugnisses / Abitur!!) oder während der unterrichtsfreien 
Zeiten des Studiums ( = Semesterferien lt. Vorlesungsverzeichnis, Urlaubssemester) vor der 
Meldung zum Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung in einem Krankenhaus oder einer 
Rehabilitationseinrichtung mit einem vergleichbaren Pflegeaufwand abzuleisten. 
 
Die Ableistung des Krankenpflegedienstes kann nur in einem staatlichen oder staatlich 
anerkannten Krankenhaus oder einer Rehabilitationseinrichtung mit einem 
vergleichbaren Pflegeaufwand auf einer bettenführenden Krankenpflegestation erfolgen. 
 
 
 

Herr/Frau ____________________________________________ geboren am ________________ 

 

hat in unserer Rehabilitationseinrichtung  

 

                                                                                                                                                     

(Bezeichnung der Einrichtung) 

 

Krankenpflegedienst gemäß der ausgestellten Bescheinigung in Vollzeit abgeleistet. 

 

Wir bestätigen hiermit, dass er/sie dabei überwiegend mit Tätigkeiten beschäftigt war, die dem 

durchschnittlichen Pflegeaufwand in einem Krankenhaus entsprechen und aus dem Bereich der 

Grund*- und Behandlungspflege stammen. 

 

 

 

 

 

_______________________________   _____________________________________ 

Ort, Datum    Stempel Unterschrift der pflegerischen Leitung  
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